
D. Rechtsbehelfsbelehrung

Sie können gegen diesen Verwaltungsakt Einspruch einlegen. Der Einspruch ist bei dem oben genannten Finanzamt schriftlich 
einzureichen, diesem elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären. Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, 
soweit dieser Verwaltungsakt einen Verwaltungsakt ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem 
zulässigen Einspruch) eine zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue 
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Verwal-
tungsakt bekannt gegeben ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels Einschreiben durch Übergabe gilt die 
Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt 
zugegangen ist. Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder durch Einschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis 
ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.

Auch wenn ein Einspruch eingelegt worden ist, müssen die angeforderten Beträge fristgerecht gezahlt werden, es sei denn, dass 
die Vollziehung des Bescheides ausgesetzt oder Stundung gewährt worden ist.

USt 1 C/D - USt-Berechnungsbogen mit Bescheid für die Fahrzeugeinzelbesteuerung - (08. 13)

Finanzamt Ort, Datum

Steuernummer (bitte bei allen Rückfragen angeben) Anschrift

Bitte unbar zahlen und dabei Steuernummer 
und Steuerart angeben.

Die Kontoverbindung des Finanzamtes ergibt 
sich aus dem beiliegendem Abrechnungsteil.

Auskunft erteilt

Telefon Zimmer

Umsatzsteuerbescheid
für die 

Fahrzeugeinzelbesteuerung

A. Steuerfestsetzung EUR Ct

Die Umsatzsteuer wird entsprechend der umseitigen Berechnung unter E. festgesetzt auf

Verspätungszuschlag wegen verspäteteter Abgabe oder Nichtabgabe der Umsatzsteuererklärung

B. Abrechnung und Zahlungsaufforderung

– Siehe gesonderte Abrechnung –

C. Bemerkungen

Die Besteuerungsgrundlagen wurden geschätzt, weil Sie trotz Aufforderung keine Umsatzsteuererklärung abgegeben haben
(§ 162 der Abgabenordnung - AO).

Als Besteuerungsgrundlagen wurden Ihre Angaben bei der Kraftfahrzeug-Zulassungsbehörde zugrunde gelegt.

Die Steuerfestsetzung ergeht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 AO).

Ihre einer Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gleichstehende Steueranmeldung wurde nach § 164 Abs. 2 
AO geändert; der Vorbehalt der Nachprüfung

bleibt bestehen.

wird aufgehoben.



E. Erläuterungen zur Steuerfestsetzung

Fahrzeuglieferer

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort EU-Mitgliedstaat

Bei dem innergemeinschaftlich erworbenen Fahrzeug handelt es sich um:

 ein motorbetriebenes Landfahrzeug
Tag des Erwerbs

Hubraum in ccm Leistung in kW Tag der ersten Inbetriebnahme

Km-Stand im Zeitpunkt des Erwerbs Kraftfahrzeug-Identifizierungs-Nr. / amtl. Kennzeichen

 ein Wasserfahrzeug
Tag des Erwerbs

Länge in m Tag der ersten Inbetriebnahme

Zahl der Betriebsstunden bis zum Erwerb Schiffs-Identifikations-Nr. (IMO-Nr.) / amtl. Schiffs-Nr.

 ein Luftfahrzeug
Tag des Erwerbs

Starthöchstmasse in kg Tag der ersten Inbetriebnahme

Zahl der Betriebsstunden bis zum Erwerb Baumusterbezeichnung / Werk-Nr. / Luftfahrzeug-Kennzeichen

Innergemeinschaftliche Erwerbe Bemessungsgrundlage
ohne Umsatzsteuer

Steuer

EUR EUR Ct
Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe
nach § 4b UStG
Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe
zum Steuersatz von ________ %



USt 1 C/D – USt-Berechnungsbogen mit Bescheid für die Fahrzeugeinzelbesteuerung – (08. 13)

Finanzamt Ort, Datum

Steuernummer (bitte bei allen Rückfragen angeben) Anschrift

Verfügung Datum Blatt

1.  Geändert

 Endgültig festgesetzt

 Vorbeh. d. N. aufgehoben

Auskunft erteilt

Telefon Zimmer

Umsatzsteuer-Berechnungsbogen 
für die

Fahrzeugeinzelbesteuerung

A. Steuerfestsetzung EUR

Die Umsatzsteuer wird entsprechend der umseitigen Berechnung unter E. festgesetzt auf

Verspätungszuschlag wegen verspäteteter Abgabe oder Nichtabgabe der Umsatzsteuererklärung

B. Abrechnung und Zahlungsaufforderung
– Siehe gesonderte Abrechnung –

C. Bemerkungen
Die Besteuerungsgrundlagen wurden geschätzt, weil Sie trotz Aufforderung keine Umsatzsteuererklärung abgegeben haben
(§ 162 der Abgabenordnung - AO).

Als Besteuerungsgrundlagen wurden Ihre Angaben bei der Kraftfahrzeug-Zulassungsbehörde zugrunde gelegt.

Die Steuerfestsetzung ergeht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 AO).

Ihre einer Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gleichstehende Steueranmeldung wurde nach § 164 Abs. 2 
AO geändert; der Vorbehalt der Nachprüfung

bleibt bestehen.

wird aufgehoben.

D. Rechtsbehelfsbelehrung

(nur im Bescheid.)



E. Erläuterungen zur Steuerfestsetzung  – Rechtliches Gehör beachten (§ 91 AO) –
Abweichungen erläutern (§ 121 AO)

Fahrzeuglieferer

Straße, Haus-Nr.

Ort EG-Mitgliedstaat

Bei dem innergemeinschaftlich erworbenen Fahrzeug handelt es sich um:

 ein motorbetriebenes Landfahrzeug
Tag des Erwerbs

Hubraum in ccm Leistung in kW Tag der ersten Inbetriebnahme

Km-Stand im Zeitpunkt des Erwerbs Kraftfahrzeug-Identifizierungs-Nr. / amtl. Kennzeichen

 ein Wasserfahrzeug
Tag des Erwerbs

Länge in m Tag der ersten Inbetriebnahme

Zahl der Betriebsstunden bis zum Erwerb Schiffs-Identifikations-Nr. (IMO-Nr.) / amtl. Schiffs-Nr.

 ein Luftfahrzeug
Tag des Erwerbs

Starthöchstmasse in kg Tag der ersten Inbetriebnahme

Zahl der Betriebsstunden bis zum Erwerb Baumusterbezeichnung / Werk-Nr. / Luftfahrzeug-Kennzeichen

Innergemeinschaftliche Erwerbe Bemessungsgrundlage
ohne Umsatzsteuer Steuer

EUR EUR Ct
Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe
nach § 4b UStG
Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe
zum Steuersatz von ________%

2. Bearbeitungshinweis


